
§ 1 Erfolgsplan und Vermögensplan

1. im Erfolgsplan mit folgenden Beträgen

1.1 2.028.300,00 €                

1.2 0 €

1.3 Gesamtsumme der Erträge ( Saldo aus 1.1 und 1.2) 2.028.300,00 €                

1.4 Summe der Aufwendungen aus dem lfd. Geschäft -2.027.900,00 €

1.5 -400,00 €

1.6 Gesamtsumme der Aufwendungen (Saldo ,aus 1.4 und 1.5) -2.028.300,00 €

1.7 0,00 €

2.

2.1 20.000,00 €

2.2 -20.000,00 €

2.3 0,00 €

§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und 

Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf 0,00 €

§ 3 Verpflichtungsermächtigung

0,00 €

§ 4 Kassenkredite

250.000,00 €

§ 5 Umlagenbedarf

1. Betriebs-und Verwaltungskostenumlage

Gesamtbetrag der Betriebs-und Verwaltungskostenumlage 2.024.300,00 €

Der Umlageschlüssel ergibt sich aus §17 der Verbandssatzung.

Gemeinde Anteil Anteil Anteil 

Kläranlage PWs, Sammler, RÜBs gesamt

Altheim 73.504,52 €                      49.110,98 €                 122.615,50 €                   

Betzenweiler 26.323,42 €                      17.089,13 €                 43.412,55 €                     

Beschluss über den Wirtschaftsplan des

Abwasserzweckverbands Donau-Riedlingen

für das Wirtschaftsjahr 

2022

Aufgrund von §96 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg in Verbindung mit §14

Eigenbetriebsgesetz hat die Verbandsversammlung des AZV Donau-Riedlingen am 02.12.2021 

folgenden Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2022 beschlossen:

Veranschlagtes Gesamtergebnis (Saldo aus 1.3 und 1.6)

im Vermögensplan mit den folgenden Beträgen

Summe der Erträge aus dem lfd. Geschäft

Gesamtbetrag des Finanzierungsbedarfs

Der Haushalt wird festgesetzt 

Fianzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.1 und 2.2)

Summe anderer Erträge

Summe anderer Aufwendungen

Abwasserzweckverband Donau-Riedlingen

Öffentliche Bekanntmachung

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 

Gesamtbetrag der Finanzierungsmittel

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird festgesetzt auf



Dürmentingen 93.126,92 €                      63.209,12 €                 156.336,04 €                   

Ertingen 210.005,81 €                    139.878,77 €               349.884,58 €                   

Hettingen 32.802,46 €                      21.398,48 €                 54.200,94 €                     

Langenenslingen 105.599,34 €                    69.548,20 €                 175.147,54 €                   

Riedlingen 396.867,69 €                    271.176,43 €               668.044,12 €                   

Unlingen 85.767,83 €                      51.831,91 €                 137.599,74 €                   

Uttenweiler 19.650,56 €                      12.823,64 €                 32.474,20 €                     

Dairyfood GmbH 284.584,79 €                    284.584,79 €                   

Gesamt: 1.328.233,34 €                 696.066,66 €               2.024.300,00 €                

2. Vermögensumlage

Gesamtbetrag der Vermögensumlage 20.000,00 €

Der Umlageschlüssel ergibt sich aus § 14 der Verbandssatzung

                              

Anteil in % Anteil in €

6,68 1.336,00

2,39 478,00

8,87 1.774,00

15,63 3.126,00

3,50 700,00

8,52 1.704,00

44,66 8.932,00

8,15 1.630,00

1,60 320,00

100,00 20.000,00

im Betriebsgebäude der Kläranlage Riedlingen öffentlich aus

Riedlingen, 19.01.2022 gez. Marcus Schafft

Verbandsvorsitzender

Gesamt

Dürmentingen

Hettingen

Langenenslingen

Riedlingen

Ertingen

Unlingen

Uttenweiler

Betzenweiler

Altheim

Gemeinde

Genehmigung oder die Bekanntmachung dieser Satzung verletzt worden sind.

Das Landratsamt Biberach hat mit Erlass vom 14.01.2022 AZ 11-902.5 die Gesetzmäßigkeit

des Beschlusse der Verbandsversammlung über den Wirtsachaftsplan 2022 bestätigt.

Der Wirtschaftsplan liegt in der Zeit vom 31.01.2022 bis einschließlich 09.Februar 2022

Eine etwaige Verletzung von Verfahrens-oder Formvorschriften der Gemeindeordnung

Baden-Württemberg (GemO) oder aufgrund der GemO beim Zustandekommen dieser Satzung

wird nach §4 Abs. 2 der GemO unbeachtlich, wenn sie nicht schriftlich innerhalb eines Jahres 

seit der Bekanntmachung dieser Satzung gegenüber dem Abwasserzweckverband Donau-

Riedlingen geltend gemacht worden ist; der Sachverhalt, der die Verletzung begründen soll, ist

zu bezeichnen. Dies gilt nicht, wenn die Vorschriften über die Öffentlichkeit der Sitzung, die





                              


